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Nächsten Freitag, 31. März 2023, 
findet in der Turnhalle 1 in Zuz-
wil die Bürgerversammlung der 
Gemeinde statt. Die Mixed-Riege 
des Turnvereins eröffnet die Ver-
sammlung um 20 Uhr mit einem 
sportlichen Einstieg. Der Gemein-
derat freut sich, viele Stimmbe-
rechtigte zu begrüssen.

Die Bürgerversammlung ermöglicht 
stimmberechtigten Einwohnerinnen 
und Einwohnern, auf kommunaler 
Ebene aktiv mitzugestalten. Gemäss  
Gemeindegesetz des Kantons 
St.Gallens beschliesst die Bürgerver-
sammlung über die Jahresrechnung, 
das Budget und den Steuerfuss. An 
der diesjährigen Bürgerversammlung 
wird zudem über die Erstellung eines 
provisorischen Rasen-Trainingsspiel-
feldes an der Herbergstrasse infor-
miert und entschieden. Nach Erledi-
gung der traktandierten Geschäfte 
eröffnet der Gemeinderat die Um-
frage. Der Bevölkerung bietet sich 
dabei die Möglichkeit, Fragen über 

Bestimmen Sie auf kommunaler Ebene mit! 

aktuelle Projekte aus dem Aufgaben-
bereich der Gemeinde zu stellen. Im 
Anschluss an die Versammlung wird 
ein Apéro mit Bratwurst und Bürli ge-
reicht.

Jahresrechnung 2022
Die Jahresrechnung weist zum ersten 
Mal nach über zehn Jahren wieder ei-
nen Aufwandüberschuss aus. Dieser 
beträgt rund 1,047 Millionen Franken, 
was jedoch gegenüber dem Budget 
immer noch einer Besserstellung von 
rund 1,3 Millionen entspricht. Der Ge-
meinderat beantragt den Verlust mit 
einem Bezug aus dem freien Eigenka-
pital zu decken. 

Steuerantrag
Das Budget 2023 weist einen Auf-
wand von knapp 29 Millionen Fran-
ken und einen Gesamtertrag von 
rund 26,5 Millionen Franken aus. Mit 
einem Bezug aus dem vorhandenen 
Eigenkapital kann das voraussichtliche 
Defizit von knapp 2,4 Millionen Fran-
ken gedeckt werden. Im Ertrag ein-

gerechnet sind gleichbleibende Steu-
ersätze (Steuerfuss 77 Prozent für die 
Einkommens- und Vermögenssteuer 
sowie 0,4 Promille des Verkehrswerts 
für die Grundsteuer).

Investitionen
Mit der Genehmigung des Budgets 
entscheiden die Stimmberechtigten 
auch über verschiedene Investitionen 
wie die Installation einer Photovol-
taikanlage auf dem Dach des Schul-
hauses in Züberwangen, ein Garde-
roben-Provisorium beim Fussballplatz 
in Züberwangen sowie über den Kre-
dit für die Sanierung verschiedener 
Strassenzüge, insbesondere BGK Mit-
teldorf- und Unterdorfstrasse, Ober-
dorfstrasse, Abschnitt Gemeindehaus 
bis Restaurant Kreuz und Weieren-
strasse, Abschnitt Brücke Dorfbach 
bis Einlenker Schulstrasse.

Provisorisches Rasen-Spielfeld
Die Mitgliederzahlen des Fussball-
clubs haben sich in den letzten sie-

Geschäftsbericht / Stimm-
rechtsausweise

Der Geschäftsbericht wurde Anfang 
März auf Bestellung per Post ver-
schickt und ist auf www.zuzwil.ch 
unter «News» aufgeschaltet. Darin 
befinden sich viele Informationen zum 
abgelaufenen Geschäftsjahr sowie zu 
den Anträgen an die Bürgerversamm-
lung. 

Die Stimmberechtigten haben zudem 
separat den Stimmrechtsausweis für 
die Teilnahme an der Versammlung 
erhalten. Auch nicht stimmberech-
tigte Einwohnerinnen und Einwohner 
werden gerne an der Versammlung 
willkommen geheissen.
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ben Jahren fast verdoppelt, heute 
zählt der Verein über 400 Mitglie-
der. Die beiden Rasenspielfelder in 
Zuzwil und Züberwangen genügen 
nicht mehr, um einen geregelten 
Trainings- und Spielbetrieb durch-
zuführen. Den Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern bietet sich am 
kommenden Freitag die Möglich-
keit, über einen Kredit von 625'000 
Franken für die Realisierung eines 
provisorischen Rasen-Trainingsspiel-
feldes an der Herbergstrasse zu be-
finden. Das Ziel des Provisoriums ist 
es, den Trainings- und Spielbetrieb 
bis auf weiteres aufrechtzuerhalten. 
Langfristig hält der Gemeinderat an 
der geplanten Rasensportanlage im 
«Bürgerguet» fest.

Begegnung beim Apéro
Im Anschluss an den offiziellen Teil ist 
die Bevölkerung zu einem Apéro mit 
«Bratwust, Bürli, und Bier» eingela-
den. Dieser bietet Gelegenheit, sich 
auszutauschen und interessante Ge-
spräche zu führen.

Bauanzeige

Bauherrschaft
Josua und Flavia Meile, 
Bronschhoferstrasse 81, Wil

Projektverfasser
Philip Schönenberger, 
St.Gallerstrasse 35b, Wil

Bauobjekt
Einfamilienhaus 
mit Sole- / Wasser-Wärmepumpe

Standort 
Poststrasse 6, Zuzwil (GS-Nr. 2060)

Baumasse
Massgebend sind die Angaben in den 
Bauplänen

Auflagefrist
24. März bis 6. April 2023

Die Volksschule ist durch die ge-
sellschaftlichen Veränderungen 
im Zusammenhang mit der Digi-
talisierung in hohem Masse ge-
fordert. Der Bildungsrat des Kan-
tons St.Gallen fordert nun von 
den Schulen, verbindlich in den 
Prozess der digitalen Transforma-
tion einzusteigen. 

Auch die Schule Zuzwil hat sich in 
den letzten Jahren auf den Weg ge-
macht und befindet sich im laufenden 
Umsetzungsprozess. Im Rahmen der 
IT-Bildungsoffensive gibt nun der 
Bildungsrat die neue Stossrichtung 
für den lokalen Umsetzungsprozess 
der digitalen Transformation an den 
Volksschulen vor. 

«Die Generation Alpha wird die Wör-
ter Technologie und Digitalisierung 
nicht mehr so in den Mund nehmen, 
so wie wir heute auch nicht mehr von 
Industrialisierung sprechen.» 
Tristan Horx, Zukunftsforscher

Praxisorientierte Begleitgruppe 
Um eine Prozessbegleitung gewähr-
leisten zu können, suchte der Kanton 
St.Gallen in den Schulen nach Exper-
tinnen und Experten, die bereit sind, 
in einer praxisorientierten Begleit-
gruppe dem Amt für Volksschule zur 
Seite zu stehen. Ziel dieser Gruppe 
ist es, die Volksschulen im Kanton im 
Bereich der digitalen Transformation 
vorwärtszubringen. Adrian Züst, Me-
diamatiker, Primarlehrer und Leiter 
des Medien- und Informatikzentrums 
Züberwangen (MIZZ), wurde kürzlich 
vom Amt für Volksschule als Mitglied 
dieser kantonalen Expertengruppe 
gewählt.

Mitsprachemöglichkeit im Prozess
Dank der Mitgliedschaft erhält Adri-
an Züst eine Mitsprachemöglichkeit 
im Prozess für «die Schule von Mor-
gen» sowie die Möglichkeit, sich mit 

«Die Schule von Morgen»
anderen Expertinnen und Experten zu 
vernetzen, Ideen auszutauschen und 
weiterzuentwickeln. Damit ist sicher-
gestellt, dass der hohe Standard der 
Schule Zuzwil gehalten und weiterent-
wickelt werden kann. Die Erfahrungen 
aus dem einzigartigen MIZZ der Schu-
le können so in die Entwicklung im 
Kanton einfliessen. Ausserdem kann 
Adrian Züst dank seinem Erstberuf vor 
allem die Einbindung der Medienkom-
petenz von Kindern in diesen Prozess 
zukunftsweisend unterstützen. 

Abstimmung über Bewohner-
fonds-Reglement
Der Gemeinderat verabschiedete im 
Herbst 2022 das Reglement über den 
Bewohnerfonds des Wohn- und Pfle-
geheims Lindenbaum und unterstellte 
dieses dem fakultativen Referendum. 
Weil das Referendumsinserat unvoll-
ständig war, wiederholte er das Refe-
rendumsverfahren von 20. Januar bis 
1. März 2023. Innerhalb dieser Frist 
verlangten 358 Personen eine Ab-
stimmung über das Bewohnerfonds-
Reglement. Das Stimmregisterbüro 
prüfte die Unterschriften und stellte 
fest, dass 330 Unterschriften gül-
tig sind. Der Gemeinderat legte den 
Abstimmungstermin über den Be-
wohnerfonds auf Sonntag, 18. Juni 
2023, fest. Das Gutachten mit Bericht, 
Antrag und Abstimmungsempfehlung 
des Gemeinderates wird den Stimm-
berechtigten zusammen mit den Un-
terlagen für den eidgenössischen und 
kantonalen Urnengang zugestellt. 
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Mitteilungen aus dem 
Einwohnerregister Februar
Wir gratulieren zu folgenden 
Geburten
4.	 Züllig, Alina Malea, von Ro-

manshorn TG, Tochter des Brand, 
Pascal und der Züllig, Tina, in Zuz-
wil, Wiesengrundstrasse 4

6.	 Padula, Enea, von Frauenfeld 
TG, Sohn des Padula, Cosimo 
und der Padula geb. Santamaria,  
Vita Maria, in Zuzwil, Leuberg-
strasse 7h

22.	Hämmerle, Elia Karl, von Kalt-
brunn SG, Sohn des Hämmerle, 
Marco und der Hämmerle geb. 
Steiner, Karin Louise, in Züber-
wangen, Hüserenstrasse 13

27.	 Scherrer, Levi Luay, von Mos-
nang SG, Sohn des Scherrer, Chri-
stian Peter und der Scherrer geb. 
Langenberger, Sandra, in Zuzwil, 
Tüfenwiesstrasse 24f

Unterhalt am Dorfbach

Vergangene Woche führte die Klaus Tiefbau AG Unterhaltsarbeiten am Dorfbach  
gemäss dem Unterhaltskonzept der Perimeterunternehmung Dorfbach aus. Der Jahresbe-
richt 2022 der Perimeterunternehmung liegt vor, welcher über die Statuten, die Mitglie-
derversammlung, die Konstituierung sowie die ausgeführten Unterhaltsarbeiten berichtet. 
Die Rechnung 2022 schliesst mit einem Gewinn von Fr. 264.53 ab. Der Jahresbericht kann 
auf www.zuzwil.ch unter «Infrastruktur & Wirtschaft / Dorfbach» eingesehen werden.

Einzel- und Dauerbelegungen

Anträge für Dauerbelegungen der 
Sporthallen Sproochbrugg für das 
Schuljahr 2023/24 müssen bis späte-
stens Freitag, 14. April 2023, einge-
reicht werden. 

Bereits bestehende und wieder ge-
wünschte Dauerbelegungen müs-
sen von den Vereinen nicht neu 
eingegeben werden. Diese werden 
für das neue Schuljahr automatisch 
übernommen. Gibt es jedoch Anpas-
sungen oder Änderungen, sind diese 
bis zum 14. April 2023 an sekretariat@ 
sproochbrugg.ch zu richten.

Anträge für Einzelbelegungen kön-
nen während des ganzen Jahres auf 
der Webseite www.sproochbrugg.ch 
unter «Belegungen» direkt eingerei-
cht werden. Der aktuelle Stand der 
Einzelbelegungen sowie der Dauer-
belegungsplan sind auf der Webseite 
aufgeschaltet.

Wir gratulieren zu folgenden 
Vermählungen
10.	Scherrer, Christian Peter, von 

Mosnang SG und Langenber-
ger, Sandra, von Horn TG, bei-
de wohnhaft in Zuzwil, Tüfen-
wiesstrasse 24f

23.	Hürlimann geb. Kindermann, 
Angela Helene, von Walchwil 
ZG, wohnhaft in Zuzwil, Weieren 
53 und Cussotti, Claudio Mar-
cello

Todesfälle in der Gemeinde
5.	 Gantenbein, Max, von Grabs SG, 

geboren 1953, wohnhaft gewesen 
in Zuzwil, Herbergstrasse 10f

28.	Graunke geb. Tomonaga, Set-
suko, von Schleitheim SH, gebo-
ren 1950, wohnhaft gewesen in 
Zuzwil, Mettlenstrasse 24f

28.	Holenstein geb. Jung, Maria 
Elisabetha, von Fischingen TG, 
geboren 1926, wohnhaft gewe-
sen in Züberwangen, Wohn- und 
Pflegeheim Lindenbaum

Bioabfuhr
Neuer Rhythmus
Von Anfang Dezember bis Ende 
März werden die Bioabfälle jeweils 
jede zweite Woche abgeholt. Ab 
Freitag, 31. März 2023, wird wie-
der auf den Ein-Wochen-Rhythmus 
umgestellt. Dieser wird bis Anfang 
Dezember 2023 beibehalten. Die  
Termine sind in der Abfallagenda oder 
in den Apps «ZAB», «citymobile» oder 
«regiowil» ersichtlich. 

Achtung: Zeitumstellung

In der Nacht von

Samstag, 25. März 2023, auf
Sonntag, 26. März 2023, 

werden die Uhren um eine Stunde 
vorgestellt.
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Vereine
Kirche

Katholische Kirchgemeinde
Zuzwil-Züberwangen 
Kirchbürgerversammlung
Die Kirchbürgerversammlung findet 
am Montag, 27. März 2023, 20 
Uhr, im Pfarreiheim Zuzwil statt. Im 
Anschluss an die Versammlung wer-
den ein kleiner Imbiss und Getränke 
offeriert. Der Kirchenverwaltungsrat 
Zuzwil-Züberwangen freut sich über 
eine zahlreiche Teilnahme.

Palmbinden
Am Samstag, 1. April 2023, 9 bis 
12 Uhr, findet in den Pfarreiheimen in 
Zuzwil und Züberwangen das Palm-
binden statt. Wer noch Palmkreuze 
oder Palmkörbli zuhause hat, soll die-

Protokoll Bürgerversammlung

Das Protokoll der Schulbürgerver-
sammlung vom 15. März 2023 liegt 
von Mittwoch, 29. März 2023, bis 
Mittwoch, 12. April 2023, im Sekre-
tariat der Oberstufe Sproochbrugg zur 
Einsicht auf. Ebenso ist es unter www.
sproochbrugg.ch aufgeschaltet.

se bitte mitbringen, ebenso wie eine 
eigene Gartenschere. Die Verantwort-
lichen freuen sich auf viele Kinder 
und mithelfende Mütter, Väter sowie  
Grosseltern. Die eigenen Palmen 
dürfen zum Einzug in den Gottes-
dienst getragen und im Anschluss 
nach Hause mitgenommen werden. 
Es wird ausserdem noch Grünzeug 
gesucht. Die Zuzwiler Mesmerin Cor-
nelia Streule, 079 543 43 50, sowie 
der Mesmer in Züberwangen, Martin 
Grünenfelder, 078 217 26 98, neh-
men Grünzeug zum Palmenbinden 
gerne entgegen.

Katholische Kirchgemeinde
Zuzwil-Züberwangen /
Evangelische Kirchgemeinde
Ökumenischer Gottesdienst 
Am Sonntag, 26. März 2023,  
10.30 Uhr, findet in der katholischen 
Kirche Züberwangen der traditio-
nelle ökumenische Gottesdienst mit 
anschliessendem Suppenzmittag im 
Pfarreiheim statt. Der Gottesdienst 
wird durch Pfarrer Marcel Wildi und 
Seelsorgerin Bettina Wissert gestal-
tet. Musikalisch wird der Gottesdienst 
vom Integrationschor «Inside Africa» 
begleitet. 

«Zäme singe»
Ein Musikangebot mit bekannten 
Songs der letzten 50 Jahre, Begleit-
band und Leadsängerinnen für sing-
freudige Personen. Die Liedtexte wer-
den mit dem Beamer projiziert. Der 
monatlich durchgeführte Anlass findet 
das nächste Mal am Sonntag, 26. 
März 2023, 19 Uhr, im Pfarreiheim 

Landfrauenverein /
Frauen- und Müttergemein-
schaft Züberwangen/Weieren
Vollmondwanderung
Am Dienstag, 4. April 2023, findet 
die Vollmondwanderung der Frauen- 
und Müttergemeinschaft Züberwan-
gen/Weieren sowie des Landfrauen-
vereins statt. Treffpunkt ist um 19 
Uhr bei der Kirche in Züberwangen. 
Nach der Wanderung kann bei der 
Feuerstelle Bildstöckli in Züberwan-
gen ein gemütliches Raclette genos-
sen werden. Damit es für alle genü-
gend zu Essen gibt, ist eine Anmeldung 
bis 1. April 2023 an yol.calabruso@ 
bluewin.ch oder petra.wehrli@bluewin.
ch erforderlich. Die Vereine freuen sich 
auf eine sichtige Vollmondwanderung 
mit vielen Frauen.

Diverses

Zuzwil statt.  Das Projekt wird von 
Walter Gysel geleitet. Eine Anmeldung 
ist nicht nötig. Weitere Informationen 
unter www.zäme-singe.ch. 

AHV-Zweigstelle
Ergänzungsleistungen
Die Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV 
und IV helfen dann, wenn die Renten 
und das Einkommen die minimalen 
Lebenskosten nicht decken können. 
Auf Ergänzungsleistungen besteht ein 
rechtlicher Anspruch. Ergänzungslei-
stungen können Personen erhalten,
-	 die einen Anspruch auf eine Ren-

te der AHV, eine Rente der IV 
oder Hilflosenentschädigung ha-
ben oder während mindestens 
sechs Monaten ein Taggeld der 
IV erhalten.

-	 mit einem Vermögen von weni-
ger als 100’000 Franken. Für Ehe-
paare liegt diese Eintrittsschwelle 
bei 200‘000 Franken, für Kinder 
bei 50‘000 Franken. Selbstbe-
wohnte Liegenschaften werden 
nicht berücksichtigt.

-	 die in der Schweiz ihren Wohnsitz 
haben und die Bürgerinnen oder 
Bürger der Schweiz oder der EU/
EFTA sind.

-	 die Ausländerin oder Ausländer 
sind und seit mindestens zehn 
Jahren ununterbrochen in der 
Schweiz leben. Für Flüchtlinge 
oder Staatenlose, gilt eine Frist 
von fünf Jahren.

Die jährlichen Ergänzungsleistungen 
entsprechen der Differenz zwischen 
den anerkannten Ausgaben und den 
Einnahmen, die angerechnet werden 
können. Im Online-Schalter auf www.
svasg.ch kann mit dem Online-Rech-
ner «Ergänzungsleistungen» eine pro-
visorische Schätzung vorgenommen 
werden, ob ein Anspruch auf diese 
Leistung besteht. Die Anmeldeformu-
lare können im Online-Schalter auf 
www.svasg.ch heruntergeladen oder
bei der AHV-Zweigstelle bezogen 
werden.


